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Herrn 
XXX XXX  
XXX XXX XXX 
586XX Iserlohn 
 

 
 
 
 
 
  

 

Ihr Schreiben vom 06.01.2013 - Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

  
 
Sehr geehrter Herr      , 
 
Ihrem o.g. Antrag gebe ich hiermit teilweise statt. Ihren Anträgen zu 1) und 4) kann ich leider 
nicht entsprechen. 
 
Im Hinblick auf Ihren Antrag, die Personalkosten der Widerspruchstelle zu beziffern, muss 
ich Ihnen leider mitteilen, dass eine Aufschlüsselung der Personalkosten nicht nach den ein-
zelnen Aufgabengebieten vorgenommen wird. Eine entsprechende Kostenausweisung aus-
schließlich für die Widerspruchstelle ist daher nicht möglich. 
 
Ihrem Antrag zu 4) kann nicht entsprochen werden, da die sozialgerichtlichen Verfahren in 
allen drei Instanzen gerichtskostenfrei sind. 
 
Die weiteren erbetenen Auskünfte bezüglich der anfallenden Kosten für Anwälte im Wider-
spruchs- und Klageverfahren, sowie die Kosten im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkei-
ten können lediglich für die Jahre 2011 und 2012 erteilt werden. Für die Jahre 2005 bis 2010 
liegen dem Jobcenter MK aufgrund des Wechsels des Zahlungssystems zum 01.01.2011 
keine Daten vor. 
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Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Kostenerstattungen für Anwälte in Wider-
spruchs- und Klageverfahren. Eine Auswertung gesondert nach Widerspruchsverfahren und 
Klageverfahren ist nicht möglich. 
 
 Jahr 2011 Jahr 2012 

Januar   15.515,19 €   29.480,31 € 
Februar     7.528,40 €    10.283,75 € 
März   19.316,33 €   18.890,46 € 
April     7.920,18 €   11.749,04 € 
Mai   17.504,20 €   11.120,55 € 
Juni   12.764,65 €     8.613,62 € 
Juli   23.532,59 €   17.001,44 € 
August   15.682,47 €   15.192,02 € 
September   13.579,78 €   11.521,97 € 
Oktober   11.463,50 €   18.154,29 € 
November   11.885,74 €     9.973,96 € 
Dezember   27.637,19 €   11.169,08 € 
GESAMT 184.330,22 € 173.150,49 € 

 
Im Hinblick auf die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten fielen in den vergangenen Jahren 
nachfolgende Kosten an: 
 
 Jahr 2011 Jahr 2012 

Januar       -   60,50 € 
Februar       - 136,75 € 
März       -       - 
April       -   62,50 € 
Mai       -   77,95 € 
Juni 132,95 €   77,50 € 
Juli       - 131,50 € 
August 177,50 €       - 
September   54,00 €   64,45 € 
Oktober       -   45,00 € 
November       -   19,28 € 
Dezember 128,10 € 309,05 € 
GESAMT 492,55 € 984,48 € 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevollmächtigter Dritter 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Für Minderjährige oder 
nicht geschäftsfähige Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
Schulte   
 


